
mene Umhüllungsfehlstelle bei einem

Einschaltpotential Uein, v = Rf

RU
, w = RA

RU
,

Uf = IR-freies Potential der neuen

Umhüllungsfehlstelle und U’aus = Aus-

schaltpotential des Schutzobjektes mit

der neu hinzugekommenen Umhül-

lungsfehlstelle.

Vor allem bei Schutzobjekten mit

hochwertiger PE-Umhüllung kann

davon ausgegangen werden, dass

RU sehr viel grösser als RA ist. Für

diesen Fall kann aus Gleichung (5)

folgende Näherung hergeleitet

werden:

U’aus ≈ (Uaus · v + Uf ) · 
1

v + 1
(6)

Aus den bisher geschilderten Zusam-

menhängen ergibt sich, dass zum

Nachweis des Auftretens einer neuen,

nicht ausreichend kathodisch ge-

schützten Umhüllungsfehlstelle das

Erkennen von Veränderung des

Ausschaltpotentials ab einer gewissen

Größenordnung entscheidend ist. In

Kombination mit den Veränderungen

weiterer Messgrößen (z. B. des Schutz-

stroms) können dann zuverlässige

Beurteilungen hinsichtlich des mög-

lichen Auftretens einer weiteren, nicht

ausreichend kathodisch geschützten

Umhüllungsfehlstelle durchgeführt

werden.

Gleichung 6 macht jedoch auch

deutlich, dass ein merklicher Effekt nur

dann im Ausschaltpotential erkennbar

ist, wenn zum einen der Faktor v nicht

zu groß wird (laut GW 10 und GW 16

soll vmax = 15 sein) und sich zum

anderen das Potential Uf deutlich von

Uaus unterscheidet (laut GW 10 und

GW 16 sollen alle Umhüllungsfehl-

stellen mit Uf ≥ UR – 100 mV erkannt

werden, wobei UR das mittlere freie

Korrosionspotential an den Umhül-

lungsfehlstellen des Schutzobjektes

darstellt).

Grenzwert für den Umhüllungswider-

stand RU

Unter der Annahme, dass die neu hin-

zugekommene Umhüllungsfehlstelle

kreisförmig ist (schlechtestmöglicher

Fall), kann Rf wie folgt berechnet

werden:

Rf = (7)

mit Jf = Schutzstromdichte der neuen

Umhüllungsfehlstelle und ρ = spezi-

fischer Bodenwiderstand direkt an der

neuen Umhüllungsfehlstelle. 

Die Messgrößen Jf und Uf können im

Normalfall nicht ermittelt werden. Sie

können jedoch wie folgt abgeschätzt

werden:

> Es sollen nicht vollständig katho-

disch geschützte Umhüllungsfehl-

stellen ab einem Grenzpotential 

Uf = UR – 100 mV und positiver er-

kannt werden. Die Korrosionsge-

schwindigkeit in niederohmigen

aeroben Böden liegt bei diesem

Grenzpotential etwa zwischen 25

und 45 µm / Jahr (bei Schutzstrom-

dichten von 100 bis 300 mA / m2). 

> Ausgehend von dem im vorigen

Punkt definierten Grenzpotential

ergibt sich aus der Stromdichte-

Potential-Kurve für Stahl in neutra-

len Medien Jf ≈ 4
5 · JS, wobei JS die

größte Stromdichte zur Polari-

sation auf das Schutzpotential  US

nach DIN 30 676 bzw. EN 12 954

darstellt.

Gleichung 7 kann dann folgender-

maßen geschrieben werden:

Rf ≈ (8)

Über den Faktor v ist durch die

Bestimmung von Rf auch gleichzeitig

RU determiniert. Aus dem Zusammen-

hang zwischen Rf und RU lässt sich

dann sofort folgern, dass der resultie-

rende Wert für RU eine Untergrenze RUmin

darstellt, die der Umhüllungswider-

stand des Schutzobjektes nicht unter-

schreiten darf. Mit v = vmax ergibt sich

dann folgender Zusammenhang:

RUmin ≈                                      ≤ RU (9)

Die Anforderung an den Umhüllungs-

widerstand der Rohrleitung RU, einen

Grenzwert RUmin nicht zu unterschreiten,

ist ein weiteres wichtiges Kriterium,

das sich direkt aus der Definition für

den Faktor v und der Berechnung des

Ausbreitungswiderstands für eine

neue kreisförmige Umhüllungsfehl-

stelle Rf ergibt.

Kategorie 3

Kategorie 3 ist nur in GW 16, nicht

jedoch in GW 10 definiert. Sie stellt im

eigentlichen Sinne keine eigene

Kategorie dar, sondern dient lediglich

der Ergänzung der Kategorien 1 oder 2

für den Fall, dass das Schutzobjekt

streustrombeeinflusst ist. In der Praxis

sind folgende Fälle möglich:

> Kategorie 1

Fernüberwachung des KKS nach

Kategorie 1 an einem nicht streu-

strombeeinflussten Schutzobjekt. 

> Kategorie 2

Fernüberwachung des KKS nach

Kategorie 2 an einem nicht streu-

strombeeinflussten Schutzobjekt. 

> Kategorie 3

Fernüberwachung des KKS nach

Kategorie 1 an einem streustrom-

beeinflussten Schutzobjekt 

oder

Fernüberwachung des KKS nach

Kategorie 2 an einem streustrom-

beeinflussten Schutzobjekt.

Aus der Definition der Kategorie 3

erkennt man sofort, dass es in der

Praxis nicht ausreicht, die Fernüber-

wachung des KKS eines Schutz-

objektes nach dieser Kategorie zu

betreiben, da bei Kategorie 3 aus-

schließlich Anforderungen, die sich

aus der Streustrombeeinflussung

ergeben, definiert sind. Es muss des-

halb darüber hinaus immer auch noch

entschieden werden, ob vom KKS-

Fernüberwachungssystem die Anfor-

derungen nach Kategorie 1 oder

Kategorie 2 erfüllt werden sollen.

Fortsetzung in Folge 45

Die neue AfK 10 verweist auf Ver-

gleichsmessungen, die Polarisations-

strommessung und die Umhüllungs-

fehlstellenvergleichsmessung.

Auf die Polarisationsstrommessung

zur Ermittlung des I* kann der Meß-

techniker vor Ort nur zurückgreifen,

wenn die Werte für 

> das im späteren Betriebszustand

anliegende UEIN bekannt sind

> den im Durchdrückungsbereich

anliegenden höchsten spez. Erd-

bodenwiderstand ρspez. analog den

Bodenwiderständen der näheren

Umgebung angenommen werden

können.

> die höchste im Durchdrückungs-

bereich erforderliche Schutzstrom-

dichte JS definiert ist.

um nach der Formel

I*  =  

den theoretisch benötigten Schutz-

strom zu berechnen, der anschließend

mit dem tatsächlich aufzubringenden

zu vergleichen ist. Oder den eingespei-

sten Schutzstrom dahin abprüfen, bei

welchem UEIN dieser Schutzstrom reali-

siert werden kann.

Die Umhüllungsfehlstellenvergleichs-

messung, wie sie in der AfK 10 unter

Punkt 2.4.2 beschrieben ist bietet: 

> die Möglichkeit zur annähernden

Aussage über die Gesamtfläche

der Fehlstellen auf der durchpres-

sten Leitung

> die wichtige Aussage, ob diese

ordnungsgemäß polarisierbar ist

bzw. sind.

Diese ergänzende Kontrollmessung ist

objektiver und realitätsnäher, setzt

aber auch voraus, dass die Fehlstelle

in annähernd gleiche Bodenver-

hältnisse eingebracht wird was nicht

immer einfach sein dürfte. Wenn diese

Umhüllungsfehlstellenvergleichsmes-

sung durch einen Datenlogger aufge-

zeichnet wird, ist sie auch jederzeit

objektiv reproduzierbar.

Zur Qualitätskontrolle der Umhüllung

werden während der Bauphase in

Anlehnung an die AfK 1-Messung Pola-

risationsmessungen durchgeführt. 

Für diese Kontrollmessung bietet sich

diese Umhüllungsfehlstellenvergleichs-

messung als Zusatzmessung für eine

erste Bewertung an.

5. Besonderheiten

Die nach der ersten Ergebnisvariante

getroffene anscheinend eindeutige

Aussage zur Fehlstellenfreiheit der

Umhüllung kann mit Unsicherheiten

behaftet sein.

In Abhängigkeit des Durchmessers der

für den Vortrieb aufgeschweißten

Schneidkrone entsteht ein größerer

freier Bohrungsquerschnitt, als der

des Produktenrohres.

Da die Messung unmittelbar nach dem

Pressvorgang erfolgt, gab es noch

keine Setzungserscheinungen. Bei bin-

digen Böden liegt demzufolge eine

Erdfühligkeit nur etwa von der Vier- bis

zur Siebenuhrposition vor. Damit kann

dieser Sachverhalt zu Fehlinter-

pretationen führen.

Bild 6 zeigt ein Beispiel, wo vor

Durchführung der Messung nach AfK 1

durch anschließende Baumaßnahmen

am durchpressten Leitungsabschnitt,

dieser soviel Spannung erhält, dass

die Erdfühligkeit im unteren Rohr-

bereich nicht gewährleistet ist 

(Bild 7).

6. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend entsteht die Frage:

„Entspricht die Messung nach dem

geltenden Regelwerk der AfK-Empfeh-

lung Nr. 1 noch den modernen
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Bild 6

Bild 7

ρ2 π JS

16 * (UEIN –  US)2

Bild 1: 

Prinzipieller Aufbau

eines KKS-Fernüber-

wachungssystems

Jf · π · ρ2

(Uf – Uein) · 16

JS · π · ρ2

(UR – 100 mV – Uein) · 20

JS · π · ρ2

(UR – 100 mV – Uein) · 300



Anforderungen aus technischer und

juristischer Sicht?“

Zu beachten sind u. a.:

> Trotz eindeutiger Messergebnisse

zum Zeitpunkt der Kontrollmes-

sung ist nicht auszuschließen,

dass nach erfolgter kompletter

Erdfühligkeit eine Fehlstelle wirk-

sam wird, die nach AfK 1 zum

Zeitpunkt der Messung nicht

erkennbar war. 

> Das Regelwerk stellt alle Leitungs-

verhältnisse auf die gleiche Be-

wertungsebene. Differenzierun-

gen sollten in Erwägung gezogen

werden.

> Abstand der Anode zum Prüf-

objekt, wenn dieses eine längere

Ausdehnung besitzt.

> Objektive, datentechnisch verar-

beitbare Erstellung der Dokumen-

tation sollte vorgegeben werden.

> Aussagen zu Pflichten des Rohr-

leitungsbetriebes zur Sicherung

der Begehbarkeit der Baustelle

und der Durchführung der Mes-

sung.

> Festlegungen / Empfehlungen zum

Verhältnis des Außendurchmes-

sers des vorgetriebenen Rohres

zum Durchmesser des Schneidvor-

satzes.

> Für jede Bewertung, die zum

Erreichen eines relevanten Aus-

schaltpotenzials nicht das Einbrin-

gen einer künstlichen Fehlstelle

erforderte, ist eine Umhüllungs-

fehlstellenvergleichsmessung vor-

zusehen.

> Hinweise des Betreibers, wie mög-

liche Wechselspannungsbeeinflus-

sung, Entfernung zur nächsten

Schutzstromanlage und derglei-

chen, sollten Berücksichtigung fin-

den.

In einigen Konzernnormen wurden

diese Fragen bereits berücksichtigt

und beantwortet.

Dieser Beitrag soll eine Anregung sein,

zu prüfen, ob eine Überarbeitung der

derzeitigen Fassung der AfK-Empfeh-

lung Nr. 1 erforderlich ist.

Klaus Riegel

Mitautor: Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen

Grundschok, Ingenieurbüro Grund-

schok & Winkler
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folgender Störungen des KKS gefor-

dert:

> Ausfall von Schutzanlagen,

> Schutzstromunterbrechungen im

Bereich des zu überwachenden

Schutzbereiches,

> großräumig wirksame Fremd-

kontakte mit einem Fehlerwider-

stand Rf ≤ 2 · RU (RU = Umhüllungs-

widerstand des Schutzobjektes).

Hierzu reicht i. d. R. die Ermittlung des

Einschaltpotentials und des Schutz-

stroms an KKS-Anlagen und Mess-

stellen mit elektrischen Überbrü-

ckungen, des Ableitstroms und des

Einschaltpotentials an Streustrom-

schutzanlagen und des Einschalt-

potentials an den Endpunkten des

Schutzbereiches aus.

Werden vom KKS-Fernüberwachungs-

system die Anforderungen nach

Kategorie 1 erfüllt, so können die

Funktionskontrollen von KKS-Anlagen

(GW 10 Abschnitt 7.1) und die Über-

prüfung der Einschaltpotentiale an

ausgewählten Messstellen (GW 10 Ab-

schnitt 7.2.2.1) entfallen. Die Über-

prüfung der Ein- und Ausschalt-

potentiale an allen nach GW 12

erforderlichen Messstellen (GW 10

Abschnitt 7.2.2.2) erfolgt weiterhin

mindestens alle 3 Jahre.

Kategorie 2

Allgemeine Definition

Bei einer Fernüberwachung des KKS

nach Kategorie 2 soll über das Erken-

nen der in Kategorie 1 beschriebenen

Störungen des KKS hinaus innerhalb

bestimmter Randbedingungen auch

das Auftreten einer neuen, nicht voll-

ständig kathodisch geschützten

Umhüllungsfehlstelle erkannt werden.

Die Randbedingungen sind dabei wie

folgt definiert:

> Das Verhältnis v zwischen dem

Ausbreitungswiderstand einer

neuen, nicht vollständig katho-

disch geschützten Umhüllungs-

fehlstelle Rf und dem Umhüllungs-

widerstand des Schutzobjektes RU

darf den Wert 15 nicht überschrei-

ten.

> Der Umhüllungswiderstand des

Schutzobjektes RU darf einen

Grenzwert  RUmin nicht unterschrei-

ten.

> Es müssen uneingeschränkt aus-

sagefähige Referenzwerte, die

nach GW 10 Abschnitt 5 ermittelt

wurden, vorliegen.

> Das Ausschaltpotential sollte

einen Wert um –1000 mV aufwei-

sen. Ein Überschutz ist in diesem

Zusammenhang zu vermeiden.

Werden vom KKS-Fernüberwachungs-

system die Anforderungen nach

Kategorie 2 erfüllt, so können die

Funktionskontrollen von KKS-Anlagen

(GW 10 Abschnitt 7.1) und die Über-

prüfung der Einschaltpotentiale an

ausgewählten Messstellen (GW 10 Ab-

schnitt 7.2.2.1) entfallen. Weiterhin

kann der Zeitraum für die Überprüfung

der Ein- und Ausschaltpotentiale an

allen nach GW 12 erforderlichen

Messstellen (GW 10 Abschnitt 7.2.2.2)

von 3 auf 6 Jahre gestreckt werden.

Die Grundkonzeption von Kategorie 2

Die im Rahmen der Entwicklung der

theoretischen Grundlagen für Katego-

rie 2 definierten Grundvoraussetzun-

gen können wie folgt zusammen-

gefasst werden.

> Die IR-freien Potentiale an allen

vorhandenen Umhüllungsfehlstel-

len müssen zum einen das Schutz-

potentialkriterium erfüllen und

zum anderen auf der Stromdichte-

Potential-Kurve in dem Bereich lie-

gen, in dem sich die Stromdichte

bei Potentialänderungen nur

unwesentlich verändert. Um dies

sicherzustellen, soll das Aus-

schaltpotential nicht negativer als

–1000 mV sein.

> Spannungsabfälle des Schutz-

stroms entlang des Schutzob-

jektes sollen vernachlässigt wer-

den. Weiterhin soll davon ausge-

gangen werden, dass sich die

Ausgangsspannung am Schutz-

stromgerät und das IR-freie

Potential der Anodenanlage durch

Veränderung des Schutzstroms

nicht ändern.

Beim Erscheinen einer neuen

Umhüllungsfehlstelle wird auf jeden

Fall der Umhüllungswiderstand des

Schutzobjektes kleiner, das Einschalt-

potential positiver und der Schutz-

strom erhöht sich. Die Auswirkungen

auf das Ausschaltpotential hängen

sowohl vom Ausbreitungswiderstand

als auch vom IR-freien Potential der

neuen Umhüllungsfehlstelle ab.

Mathematisch lässt sich das eben

gesagte folgendermaßen ausdrücken:

Umhüllungswiderstand:

R’U = (1)

mit RU = Umhüllungswiderstand des

Schutzobjektes vor dem Auftreten der

neuen Umhüllungsfehlstelle, Rf =

Ausbreitungswiderstand der neu hin-

zugekommenen Umhüllungsfehlstelle

und R’U = Umhüllungswiderstand des

Schutzobjektes mit der neu hin-

zugekommenen Umhüllungsfehlstelle.

Einschaltpotential:

U’ein = Uein + If · RA (2)

mit Uein = Einschaltpotential des

Schutzobjektes vor Auftreten der

neuen Umhüllungsfehlstelle, If =

Fehlerstrom über die neu hinzugekom-

mene Umhüllungsfehlstelle, RA = Aus-

breitungswiderstand der Anodenan-

lage und U’ein = Einschaltpotential des

Schutzobjektes mit der neu hin-

zugekommenen Umhüllungsfehlstelle.

Schutzstrom:

I’S = IS + If (3)

mit IS = Schutzstrom des Schutzobjek-

tes vor Auftreten der neuen Umhül-

lungsfehlstelle und I’S = Schutzstrom

des Schutzobjektes mit der neu hin-

zugekommenen Umhüllungsfehlstelle.

Ausschaltpotential:

U’aus = ( Uaus +
RU

If · RA + Uf

Rf
) · R’U (4)

Mit If = (Uf –
Rf

U’ein ) ergibt sich nach

einigen Umstellungen aus (4) folgende

Gleichung:

U’aus = (Uaus · v + Uf + [Uf – U’ein] · w) · 
1

v + 1
(5)

mit Uaus = Ausschaltpotential des Schutz-

objektes ohne die neu hinzugekom-
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1 Das Konzept der Kategorisierung

Das Konzept der Kategorisierung, das

im DVGW-Arbeitsblatt GW 10 „Katho-

discher Korrosionsschutz erdverlegter

Lagerbehälter und Stahlrohrleitungen;

Inbetriebnahme und Überwachung“

und in dem auf den dort definierten

Vorgaben aufbauenden DVGW-Merk-

blatt GW 16 „Fernüberwachung des

kathodischen Korrosionsschutz“ defi-

niert ist, wurde als Antwort auf die

Tatsache formuliert, dass zum einen

der Zustand der zur Fernüberwachung

vorgesehenen Schutzobjekte deutlich

variiert und zum anderen die Ziele, die

mit einer KKS-Fernüberwachung er-

reicht werden sollen, sich erheblich

unterscheiden können.

Im Rahmen des Kategorisierungs-

konzeptes werden unterschiedliche

Kategorien, die jeweils eine spezifische

KKS-Fernüberwachungsphilosophie

verkörpern, definiert. Daraus ergeben

sich wiederum unterschiedlich strenge

Anforderungen an das KKS-Fernüber-

wachungssystem (bestehend aus dem

Schutzobjekt und der Fernwirktech-

nik). In Abhängigkeit davon können

dann die manuellen Messungen vor Ort

in mehr oder weniger großem Umfang

reduziert werden.

Kategorie 1

Bei einer Fernüberwachung des KKS

nach Kategorie 1 wird das Erkennen

1

1

RU

1

Rf

+


